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Zur Bestimmung der mikrobiologi-
schen Parameter nach § 15 Abs.1 Trink-
wV 2001 [1] sind die in der Anlage 5 Nr.
1. angegebenen Nachweisverfahren als
Referenzverfahren vorgegeben. Diese
Verfahren sind prinzipiell andere als die
in der TrinkwV 1990 [2] angegebenen.

Während in der TrinkwV 1990, An-
lage 1, Flüssigkeitsanreicherungsverfah-
ren zum Nachweis der mikrobiologi-
schen Parameter vorgeschrieben waren,
sind die neuen Referenzverfahren Mem-
branfiltrationsverfahren (mit Ausnahme
der Bestimmung der Koloniezahlen).

Beide Verfahren – Anreicherung
von Mikroorganismen durch Wachstum
in einem flüssigen Nährmedium bzw.
durch Filtration eines bestimmten Was-
servolumens durch ein Membranfilter –
haben Vorteile, aber auch Nachteile.

In der Flüssigkeitsanreicherung
(ohne selektive Zusätze) haben durch
Aufbereitung und Desinfektion „geschä-
digte“ Mikroorganismen Wachstums-
vorteile. Auch Wässer mit hohem Trüb-
stoffgehalt sind gut zu untersuchen.
Nachteilig bei diesem Verfahren sind die
relativ langen Bearbeitungszeiten und
aufwendige Methoden zur Quantifizie-
rung (Titerbestimmung, Bestimmung
der MPN-Zahl), wenn das Ausmaß der
Verunreinigung, d. h. eine bestimmte
Anzahl von Mikroorganismen aus der
Wasserprobe, bestimmt werden soll.

Die Vorteile der Membranfiltrati-
onsverfahren nach der neuen TrinkwV
2001 sind schnellere Bearbeitungszeiten
und eine einfache Quantifizierung durch
Auszählen der Zielorganismen auf dem
Membranfilter.Nachteilig wirkt sich ins-

besondere beim Einsatz von wenig selek-
tiven Agarmedien aus, dass die hohe Be-
gleitflora (z. B. bei Untersuchungen von
Rohwässern,bei Wässern aus der Aufbe-
reitung oder generell stärker kontami-
nierten Proben) den Filter „überwu-
chert“.Dann ist die Anzahl der Mikroor-
ganismen in der Probe,wenn überhaupt,
erst nach Untersuchung mehrerer Ver-
dünnungsstufen anzugeben,da bei mehr
als 200 Kolonien auf einem Membranfil-
ter eine differenzierte Auswertung nicht
mehr möglich ist (ISO CD 8199) [3]. Das
Ergebnis kann auch negativ beeinflusst
werden, wenn das untersuchte Wasser
viele Trübstoffe aufweist, welche die
Filterporen zusetzen können.

Die Vorgabe von quantitativen Re-
ferenzverfahren (Membranfiltrations-
verfahren) in der neuen TrinkwV 2001
bedeutet nicht, dass die Nachweise nach
einer quantitativen Methode erfolgen
müssen. Auch weiterhin können P/A
(presence/absence)-Verfahren einge-
setzt werden, sofern ihre Gleichwertig-
keit mit der Referenzmethode nachge-
wiesen wurde.

In der TrinkwV 2001 sind folgende
mikrobiologische Nachweisverfahren
(Anlage 5 Nr. 1., zu § 15 Abs. 1) als Refe-
renzverfahren zur Bestimmung der mi-
krobiologischen Parameter (Anlage 1,Teil
I und Teil II, zu § 5 Abs. 2 und 3) und In-
dikatorparameter (Anlage 3, zu § 7) an-
gegeben:
E.coli/coliforme Bakterien: DIN EN ISO
9308–1 [4],
Enterokokken: DIN EN ISO 7899-2 [5],
Pseudomonas aeruginosa: DIN EN 12780
[6],

Bestimmung kultivierbarer Mikroorga-
nismen – Koloniezahl bei 22°C:
nach Anlage 1 Nr. 5 TrinkwV 1990 oder
nach DIN EN ISO 6222 [7].
Bestimmung kultivierbarer Mikroorga-
nismen – Koloniezahl bei 36°C:
nach Anlage 1 Nr. 5 TrinkwV 1990 oder
nach DIN EN ISO 6222.
Clostridium perfringens (einschließlich
Sporen):
Das Verfahren ist in der TrinkwV 2001
beschrieben.

Die in der TrinkwV 2001 als Referenzver-
fahren angegebenen Normen sind vom
Beuth-Verlag in Berlin [8] zu beziehen.

Das Nachweisverfahren für Clostri-
dium perfringens aus Wasserproben
wird derzeit bei ISO genormt. Die Norm
wird voraussichtlich Ende des Jahres als
Commitee Draft (CD) vorliegen, so dass
im Jahr 2003 ausschließlich nach dieser
Norm zu arbeiten ist.

Nach § 15 Abs.1 können andere als
die in Anlage 5 Nr. 1. bezeichneten mi-
krobiologischen Untersuchungsverfah-
ren angewendet werden, wenn das Um-
weltbundesamt festgestellt hat, dass die
mit ihnen erzielten Ergebnisse mindes-
tens gleichwertig sind, wie die mit den
vorgegebenen Referenzverfahren ermit-
telten Ergebnisse.Alternative,gleichwer-
tige Verfahren werden vom Umweltbun-
desamt in einer Liste im Bundesgesund-
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heitsblatt (Bundesgesundheitsblatt-Ge-
sundheitsforschung-Gesundheitsschutz,
Springer-Verlag) veröffentlicht, die bei
Bedarf aktualisiert wird. Ein entspre-
chender Antrag auf Aufnahme eines al-
ternativen Verfahrens in die Liste kann
beim Umweltbundesamt gestellt wer-
den. Anträge sind an die Abteilung
„Trink- und Badebeckenwasserhygiene“
des Umweltbundesamtes, Fachgebiet II
4.6 (Leitung Dr. I. Feuerpfeil) in Bad Els-
ter zu richten [9].

Vergleichsuntersuchungen können
nur mit solchen Nachweisverfahren
durchgeführt werden, von denen die
Verfahrenskenndaten bekannt sind
(DINV ENV ISO 13843 [10]). Bei Vorlie-
gen eines genormten Nachweisverfah-
rens wird davon ausgegangen, dass mit
diesem Verfahren die Zielorganismen
mit hinreichender Präzision und Genau-
igkeit nachgewiesen werden können.

E.coli/coliforme Bakterien

Nach der DIN EN ISO 9308–1 werden E.
coli und coliforme Bakterien durch
Membranfiltration, Bebrütung auf Lak-
tose-TTC-Agar mit Tergitol und nach-
folgende Bestätigungstests nachgewie-
sen. Da dieser Agar sehr sensitiv ist, eig-
net sich das Nachweisverfahren nur für
Trinkwasseruntersuchungen mit gerin-
ger Begleitflora.

Die Definition von E. coli nach der
TrinkwV 1990,„Laktosefermentation zu
Säure und Gas,negative Oxidasereaktion,
positive Indolbildung, negative Citrat-
reaktion und Fermentation von Glukose
oder Mannit zu Säure und Gas bei 44°C“,
wird bei Verwendung der nach der neu-
en Trinkwasserverordnung vorgeschrie-
benen Referenzmethode DIN EN ISO
9308-1 durch die Definition „Säurebil-
dung durch Laktosefermentation (Besitz
des Enzyms β-Galaktosidase), negative
Oxidasereaktion und positive Indolbil-
dung bei 44°C“ ersetzt. Die Gasbildung
wird also nicht mehr als notwendiges
Merkmal zur Charakterisierung von E.
coli herangezogen. Damit werden nach
der neuen Trinkwasserverordnung auch
anaerogene E.-coli-Stämme erfasst, dies
kann zu einer Erhöhung der positiven
Nachweise für E. coli führen.

Auch für die Bestimmung der coli-
formen Bakterien fällt das Merkmal
„Gasbildung“ weg. Coliforme Bakterien
werden danach durch „Säurebildung
durch Laktosefermentation (Besitz des

Enzyms β-Galaktosidase) sowie durch
negative Oxidasereaktion“ definiert.
Auch bei diesem Parameter ist aufgrund
der neuen Definition mit einem Anstieg
an positiven Nachweisen durch anaero-
gene coliforme Bakterien zu rechnen.

Im Rahmen eines DIN-Arbeitskreises
wurden bereits Vergleichsuntersuchungen
des Verfahrens nach TrinkwV 1990, abge-
leitet von DIN 38411-T.6 [11],mit dem neu-
en Referenzverfahren nach TrinkwV 2001
für Trinkwässer, Brunnenwässer, Grund-
wässer und Oberflächenwässer durchge-
führt. Die vorliegenden Ergebnisse lassen
keine endgültige Bewertung der Gleich-
wertigkeit zu. Da in Deutschland durch
das Verfahren nach TrinkwV 1990,Flüssig-
keitsanreicherung in Laktosebouillon,die
hygienische Sicherheit bei der Trinkwas-
serüberwachung bisher gewährleistet
wurde und außerdem in vielen Laborato-
rien jahrzehntelange gute Erfahrungen
mit diesem Verfahren vorliegen, wird das
Umweltbundesamt im Jahr 2003 weitere
Untersuchungen zur Gleichwertigkeit ko-
ordinieren.

Die Bestimmung von E. coli und co-
liformen Bakterien nach TrinkwV 2001
ist außerdem mit dem sog. Colilert®-
18/Quanti-Tray®-Verfahren möglich, da
für dieses Verfahren die Gleichwertig-
keit zur DIN EN ISO 9308-1 nachgewie-
sen wurde. Der Nachweis von E. coli er-
folgt bei diesem Verfahren mittels eines
fluorogenen Substrats, das durch das
Enzym β-D-Glukuronidase gespalten
werden kann. Coliforme Bakterien wer-
den über ein chromogenes Substrat, das
durch das Enzym ß-D-Galaktosidase ge-
spalten werden kann, nachgewiesen. Die
Quantifizierung geschieht mithilfe eines
mit Vertiefungen versehenen Reaktions-
systems (zum einmaligen Gebrauch)
durch Ermittlung der MPN-Zahl.

Enterokokken

Mit dem Begriff „Fäkalstreptokokken“
aus der TrinkwV 1990 wurde eine Viel-
zahl verschiedener Streptokokkenarten,
die sich durch den Besitz des so genann-
ten Lancefield-Gruppen-Antigens D aus-
zeichnen (so genannte D-Streptokok-
ken), erfasst. Neuerdings fasst man die
meisten Arten zu einer Gattung Entero-
coccus zusammen, die im Wesentlichen
die Arten E. hirae, E. durans, E. faecalis
und E. faecium beinhaltet. Diese werden
als intestinale Enterokokken bezeichnet.
Deshalb wird der Parameter in der neuen

Trinkwasserverordnung als „Enterokok-
ken“ und nicht mehr mit dem alten Be-
griff „Fäkalstreptokokken“ bezeichnet.

Nach der DIN EN ISO 7899-2 wer-
den intestinale Enterokokken durch
Membranfiltration, Bebrütung auf Agar
nach Slanetz und Bartley und nachfol-
gende Bestätigung auf Galle-Äsculin-
Azid-Agar nachgewiesen.Dabei wird die
Fähigkeit der Enterokokken zur Reduk-
tion von TTC (Triphenyltetrazolium-
chlorid), zur Äsculinhydrolyse sowie
ihre Resistenz gegen Rindergalle (Hem-
mung der Begleitflora) ausgenutzt.

Vergleichsuntersuchungen [12] zwi-
schen diesem Referenzverfahren und
dem Verfahren nach der TrinkwV 1990
mit Azid-Glukose-Bouillon haben ge-
zeigt, dass mit dem Referenzverfahren
bessere Ergebnisse, auch in kürzerer
Zeit, zu erzielen sind. Ähnliche Ergeb-
nisse wurden durch Auswertung von
Ringversuchsdaten gewonnen. Daher
wird die Aufnahme dieses Verfahrens in
die TrinkwV 2001 begrüßt.

Pseudomonas aeruginosa

Das Nachweisverfahren für Pseudomonas
aeruginosa aus Wasserproben nach
TrinkwV 2001, Anlage 1, Teil II, ist eben-
falls ein Membranfiltrationsverfahren.Es
unterscheidet sich prinzipiell vom Ver-
fahren nach DIN 38411-T.8 [13] durch den
ersten Anreicherungsschritt. Nach dem
Verfahren nach DIN 38411-T.8 erfolgt die
Anreicherung in Malachitgrün-Pepton-
Bouillon, nach DIN EN 12780 wird das
Filter nach Filtration der Probe direkt auf
cetrimidhaltigen Agar (CN-Agar) aufge-
legt. Auf diesem Agar wächst Pseudomo-
nas aeruginosa mit typischer Farbstoff-
bildung bzw. Fluoreszenz. Weitere, unter
Umständen notwendige Bestätigungs-
schritte zur Artbestimmung sind bei bei-
den Normen vom Nachweisprinzip her
ähnlich. Vergleichsuntersuchungen zwi-
schen „altem“ und „neuem“ Verfahren
wurden bisher nicht durchgeführt.

Koloniezahlbestimmung

Die Bestimmung der Koloniezahlen ist
aus gesundheitlichen, aber auch aus auf-
bereitungstechnischen Aspekten zur Be-
urteilung der Wasserqualität in der
TrinkwV 2001 beibehalten worden (An-
lage 3, lfd. Nr. 9 und 10, zu § 7).

Da im Rahmen der internationalen
Normung das alte DIN-Verfahren (DIN



In der Diskussion

| Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 12•20021008

38411-T.5 [14]) durch die neue DIN EN
ISO 6222 zur Bestimmung der Kolonie-
zahlen ersetzt und zusätzlich aus der EU-
Richtlinie „Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch“ [15] die Anfor-
derung „ohne anormale Veränderung“
bei Anwendung des neuen Verfahrens in
die TrinkwV 2001 übernommen wurde,
gab es große Probleme bei der Beurtei-
lung der durch die jeweiligen Verfahren
erzielten unterschiedlichen Werte.

Vergleichsuntersuchungen beider
Methoden ergaben, dass vor allem bei
den Ergebnissen der Bebrütung bei 20°C
(ehemalige DIN 38411-T.5) bzw. 22°C
(DIN EN ISO 6222) erhebliche Unter-
schiede messbar waren,insbesondere bei
Rohwasseruntersuchungen und Wasser-
proben der Trinkwasseraufbereitung.Die
Ergebnisse bei einer Bebrütung von 37°C
(ehemalige DIN 38411-T.5) bzw. 36°C
(DIN EN ISO 6222) waren dagegen in den
meisten Fällen vergleichbar. Dies lässt
vermuten,dass mit dem neuen Verfahren
mehr Umweltbakterien erfasst werden,
die an niedrigere Nährstoffkonzentratio-
nen angepasst sind.

In der TrinkwV 2001 wird deshalb
vorgegeben, dass bei Anwendung ande-
rer Verfahren (z. B. nach DIN EN ISO
6222) für mindestens ein Jahr die Be-
stimmung der Koloniezahlen parallel
nach dem Verfahren der TrinkwV 1990
(entspricht der ehemaligen DIN 38411-
T.5) durchgeführt werden soll. Dies er-
leichtert die Beurteilung der zu erwar-
tenden unterschiedlichen Werte im Sin-
ne der Anforderung „ohne anormale
Veränderung“. Nach Erheben vieler
„doppelter“ Proben sollte es für jede
Wasserversorgung möglich sein, eine
„anormale“ Veränderung für die ent-
sprechende Aufbereitung zu definieren.

Bei Untersuchung nur einer Wasser-
probe und der Anwendung beider Verfah-
ren kommt man allerdings bei der Bewer-
tung der (erwartungsgemäß ungleichen)
Befunde in Schwierigkeiten.Auch deshalb
ist es zu begrüßen,dass nach Anlage 5 Nr.
1.TrinkwV 2001 das „alte“ Verfahren nach
TrinkwV 1990 mit der derzeitigen, in der
Praxis bewährten Bewertung der Befun-
de (Anlage 3, Bemerkungen zu Nr. 9 und
10) eingesetzt werden kann.

Unabhängig vom angewandten mi-
krobiologischen Nachweisverfahren muss
ein plötzlicher oder kontinuierlicher An-
stieg der Koloniezahlen unverzüglich der
zuständigen Behörde gemeldet werden
(Anlage 3, zu § 7 TrinkwV 2001).

Es soll noch darauf hingewiesen
werden,dass bei Anwendung des Verfah-
rens nach TrinkwV 1990 die dort ge-
nannten Inkubationstemperaturen (20°C
± 2°C; 36°C ± 1°C) einzuhalten sind, ob-
wohl die Parameter nach Anlage 3 (zu §7)
TrinkwV 2001 als „Koloniezahl bei 22°C“
bzw. „Koloniezahl bei 36°C“ bezeichnet
werden.

Clostridium perfringens

In der TrinkwV 1990 sind auf Anwei-
sung der zuständigen Behörde auch
„sulfitreduzierende sporenbildende An-
aerobier“ in 20 ml Wasserprobe zu un-
tersuchen (§ 13 Abs. 1, 4.a). Mit dem in
der o.g.Verordnung angegebenen Nach-
weisverfahren werden überwiegend Ver-
treter der Gattung Clostridium erfasst.
Neben fäkalen Vertretern werden auch
Bakterien nichtfäkalen Ursprungs nach-
gewiesen.

Im Allgemeinen wird davon ausge-
gangen, dass der Nachweis von Clostri-
diensporen aufgrund ihrer Resistenz auf
eine auch schon länger zurückliegende
Kontamination hinweist. Mit dem neu-
en Bestimmungsverfahren nach Trink-
wV 2001 soll der Nachweis eines „rein fä-
kalen“ Vertreters der Clostridien,
Clostridium perfringens einschließlich
Sporen, erfolgen.

Clostridium-perfringens-Sporen sol-
len ähnlich umwelt- und chlorresistent
wie z. B. Parasitendauerformen sein und
sind deshalb in der EU-Richtlinie [15] als
neuer „Indikator“ eingeführt und so in
die TrinkwV 2001 übernommen worden
(Anlage 3, lfd. Nr. 4, zu §7). Im Falle der
Trinkwasseraufbereitung aus Oberflä-
chenwasser oder oberflächenwasserbe-
einflussten Ressourcen ist der Parameter
Clostridium perfringens (einschließlich
Sporen) routinemäßig in 100 ml Wasser-
probe zu untersuchen. Gemäß Anlage 4
TrinkwV 2001 muss Clostridium perfrin-
gens jedoch im Rahmen der periodischen
Untersuchungen auch in nicht oberflä-
chenwasserbeeinflusstem Grundwasser
untersucht werden (nach Anlage 4, I.1.,
Anmerkung 2 „Sternchen“).Diese Forde-
rung ist aus fachlicher Sicht nicht sinnvoll.
Die zuständigen Gesundheitsämter kön-
nen in diesen Fällen auf die Untersuchung
von Clostridium perfringens verzichten.

Da zum Nachweis von Clostridium
perfringens aus Wasserproben noch kein
genormtes Verfahren vorliegt, ist in der
EU-Richtlinie und der TrinkwV 2001 ein

Verfahren in Textform zitiert.Dieses Ver-
fahren wurde im Bereich der internatio-
nalen Normungsaktivitäten mit verschie-
denen Nachweisverfahren, vorwiegend
aus dem Lebensmittelbereich,verglichen.
Im Ergebnis dieser Vergleiche wurde in
die noch in Bearbeitung befindliche
Norm ISO WD 6461–2 statt des m-CP-
Agars ein anderes selektives Medium,der
Tryptose-Sulfit-Cycloserin(TSC)-Agar,
aufgenommen [16]. Dieser wird auch in
der Lebensmittelmikrobiologie zum
Nachweis von Clostridium perfringens
herangezogen. Durch Bestätigungstests
der auf diesem Agar typisch gewachse-
nen Kolonien wird Clostridium perfrin-
gens nachgewiesen. Nach Fertigstellung
der Norm (ISO 6461–2, Membranfiltrati-
on auf TSC-Agar) soll sie den in der EU-
Richtlinie und in der TrinkwV 2001 ange-
gebenen Verfahrenstext ersetzen.

Auswertung quantitativer 
Ergebnisse

Für alle Referenzverfahren gilt, dass zur
Auswertung die Berechnung der Anzahl
der Mikroorganismen in der Probe nach
der ISO CD 8199 [3] vorgenommen wer-
den muss. Diese Norm wird derzeit ak-
tualisiert; das Prinzip der Berechnung
eines Ergebnisses aus den abgelesenen
Anzahlen an Kolonien auf den Agarplat-
ten wird davon aber unberührt bleiben.

Bei Verwendung nur einer Verdün-
nungsstufe bzw. bei Filtration von aus-
schließlich 100 ml Probe ist eine Berech-
nung nach unten angegebener Formel
nicht notwendig. Die Formel wird ange-
wendet für die Auswertung der abgele-
senen Ergebnisse, wenn unterschiedli-
che Verdünnungen einer Probe ange-
setzt bzw. unterschiedliche Volumina ei-
ner Probe filtriert werden.

Die allgemeine Formel zur Berech-
nung der Konzentration in KBE (kolo-
niebildende Einheiten) pro Probevolu-
men (normalerweise 100 ml oder 1 ml)
lautet dann:

Cs = ––Z
A

× Vs

wobei

Cs die Anzahl der KBE pro Referenzvo-
lumen Vs der Probe ist;
Z die Summe aller gezählten Kolonien
auf allen (auswertbaren) Platten von al-
len Verdünnungsstufen d1, d2,..., di ist;
Vs das Bezugsvolumen ist;
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A das Gesamtvolumen der ursprüngli-
chen Probe, das auf die gezählten Plat-
ten aufgebracht wurde, ist.
A wird folgendermaßen berechnet:

A = (n1V1d1) + (n2V2d2) + .... + (niVidi)

wobei

A das Gesamtvolumen der ursprüngli-
chen Probe, das auf die gezählten Plat-
ten aufgebracht wurde, ist;
n1,n2,...,ni die Anzahl der Platten bei der
Verdünnung d1, d2,..., di ist;
V1, V2,..., Vi das auf die Platten aufge-
brachte Testvolumen bei der Verdün-
nung d1, d2,..., di ist;
d1, d2,..., di die Verdünnung, die für das
Testvolumen V1,V2,...,Vi verwendet wur-
de, ist (d = 1 für eine unverdünnte Probe,
d = 0,1 für eine 1:10 Verdünnung, etc.).

Zwei Beispiele sollen diese kompliziert
klingenden Formeln verdeutlichen:

A. Koloniezahlbestimmung pro ml

Ablesung:
Unverdünnt: Platte 1: 78 Kolonien, Platte
2: 104 Kolonien,
Verdünnung 10–1: Platte 1: 10 Kolonien,
Platte 2: 16 Kolonien
Berechnung:
Z=78+104+10+16= 208
Vs=1 ml
A=(2×1×1)+(2×1×0,1)=2,2
Cs=(208:2,2)×1=94,5
Ergebnis (nach Rundung): Cs=95 KBE
pro ml

B. Koloniezahlbestimmung pro 100 ml

Ablesung:
Filtration von 100 ml: 45 Kolonien,
Filtration von 10 ml: 10 Kolonien
Berechnung:
Z=45+10=55
Vs=100 ml
A=(1×100×1)+(1×10×1)=110
Cs=(55:110)×100=50
Ergebnis: Cs=50 KBE pro 100 ml

C. Berechnung der Anzahl der Zielorga-
nismen pro Untersuchungsprogramm

Bei einigen Referenzverfahren sind wei-
tere Tests zur Bestätigung charakteristi-
scher Kolonien notwendig. Dabei sollen
möglichst alle dieser Kolonien bestätigt
werden. In einigen Normen ist eine Zahl

der zu bestätigenden Kolonien vorgege-
ben. Die Anzahl der Zielorganismen auf
der Platte ist dann nach folgender For-
mel zu berechnen:

wobei

x die rechnerisch ermittelte Gesamt-
zahl der bestätigten Zielorganismen
pro Platte ist;

k die Zahl der bestätigten, von n aus-
gewählten charakteristischen Kolo-
nien ist;

n die Anzahl der zur Bestätigung aus-
gewählten charakteristischen Kolo-
nien ist;

z die Anzahl aller charakteristischen
Kolonien auf der Platte ist.

Beispiel:
Ablesung:
30 typische Kolonien (gelb auf TTC-
Agar)
10 daraus augewählte Kolonien zur Be-
stätigung
5 bestätigte Kolonien
Berechnung:
x=(5:10)×30=15
Ergebnis:
x=15 Kolonien pro Platte

In der Formel  Cs = ––Z
A

× Vs

wird dann Z durch X (die Summe aller
x) ersetzt, um den Bezug zum Untersu-
chungsvolumen herzustellen.

Qualitätssicherung

Da die Überschreitung der in der Trink-
wV 2001 geforderten Grenzwerte für mi-
krobiologische Parameter und Indikator-
parameter weitreichende Konsequenzen
in seuchenhygienischer und epidemiolo-
gischer sowie auch in finanzieller Hin-
sicht haben kann, erfordern die gemäß
TrinkwV 2001 durchzuführenden mikro-
biologischen Untersuchungen erhebliche
Sachkunde und eine optimale Qualitäts-
sicherung. In § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001
sind deshalb Qualitätsanforderungen an
Trinkwasseruntersuchungsstellen ange-
geben. Hier wird erstmalig der Nachweis
einer Akkreditierung der entsprechen-
den Laboratorien gefordert. Die Grund-
lagen zur Erlangung einer Akkreditie-
rung sind der DIN EN ISO/IEC 17025 [17]
zu entnehmen.

Hingewiesen werden muss auch auf
die Tatsache, dass nach § 44 IfSG [18] für

die Bestimmung der Parameter Pseudo-
monas aeruginosa und Clostridium per-
fringens (und Legionella nach TrinkwV
2001 Anlage 4, I. 2) aus Wasserproben
eine Erlaubnis zum Arbeiten mit diesen
Mikroorganismen vorliegen muss. Für
die Arbeiten zur Bestimmung der Kolo-
niezahl,zum Nachweis von E. coli und co-
liformen Bakterien sowie der intestina-
len Enterokokken ist eine Erlaubnis un-
seres Erachtens nicht erforderlich.
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